
Diese Aufkleber entsprechen den Vorgaben der Verordnung ECE-R22.05 | 6.16.1-6
Unten angegeben.

1. 4 reflektierende Aufkleber, um 1 auf jeder Seite anzubringen:  

 A. Vorderseite (Vorderseite  oder Kinnschutz),
 B. Rückseite,
 C. Rechte Seite,
 D. Linke Seite.

2.  Die Oberfläche jedes Teils muss mindestens 18 cm2 betragen.

3.  Auf jeder Fläche müssen folgende Markierungen möglich sein
 
 A. ein Kreis von 4 cm Durchmesser 
    ODER
 B.  ein Rechteck mit einer Fläche von mindestens 12,5 cm2 und einer Breite von 
     mindestens 2 cm.

Die Aufkleber dürfen nicht geknickt oder zerrissen werden. Außerdem dürfen weder der Aufkleber 
noch das retroreflektierendes Material die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen.

Obligatorische reflektierende Aufkleber auf  
Motorradhelmen

ITALIAN LIFESTYLE


